
 

 

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses  
der Stadt Speyer 

 
 
Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 
der Stadt Speyer zum 31.12.2021 gem. § 113 Abs. 3 Gemeindeordnung (GemO) 
 

Die Stadt Speyer führt ihre Haushaltswirtschaft nach den Vorschriften der doppelten 
Buchführung für Gemeinden (§ 93 Abs. 2 Satz 1 GemO). Für den Schluss eines jeden 
Haushaltsjahres hat die Stadt einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der 
Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten 
nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen (§ 108 Abs. 4 GemO). 
 
Die Stadt Speyer hat den Jahresabschluss zum 31.12.2021 einschließlich Anlagen mit 
geringfügiger Verspätung am 27.07.2022 erstellt. Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde 
durch die Stabsstelle Rechnungsprüfung im Vorfeld begleitend und abschließend nach 
Vorlage durchgeführt. Das Ergebnis der Prüfung ist im Bericht der Rechnungsprüfung vom 
31.10.2022 dargestellt.  
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss, bestehend aus 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang einschließlich 
Anlagen (Rechenschaftsbericht, Beteiligungsbericht, Anlagenübersicht, Forderungsübersicht, 
Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über die Haushaltsermächtigungen für Folgejahre) 
in seiner Sitzung am 23.11.2022 gem. § 113 Abs. 3 GemO auf der Grundlage des 
Prüfungsberichts der Stabsstelle Rechnungsprüfung geprüft. 
Dabei hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss unter Berücksichtigung der ergänzenden 
Erläuterungen der Stabsstelle Rechnungsprüfung insbesondere mit den im Prüfungsbericht 
enthaltenen Prüfziffern befasst und schließt sich den getroffenen Feststellungen an. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Stellungnahme der Oberbürgermeisterin zum 
Prüfungsbericht der Stabsstelle Rechnungsprüfung zur Kenntnis genommen und ist mit der 
vorgesehenen Vorgehensweise zu den Prüfziffern einverstanden.  
 
Als Ergebnis der Beratung des Rechnungsprüfungsausschusses wird ferner Folgendes 
festgestellt: 
 
Es wird empfohlen, die Wertgrenze für die Visakontrolle auf 5.000 € zu erhöhen. 
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